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1. Entscheidungen des II. Zivilsenats

Kennen Sie schon unseren Blog?
www.cmshs-bloggt.de

AG: Zur Fortsetzung der Anfechtungs-
klage gegen Aufsichtsratswahlen nach 
Rücktritt des betroffenen Aufsichts-
ratsmitglieds (§§ 246, 250 Abs. 1, 251 
Abs. 3 AktG)

a) Wird die Wahl eines Aufsichtsratsmit-
glieds durch die Hauptversammlung 
wegen Verletzung des Gesetzes oder 
der Satzung durch Klage angefochten, 
so führt die Beendigung des Amtes durch 
Rücktritt des gewählten Aufsichtsrats-
mitglieds zum Wegfall des Rechtsschutz-

interesses für die Wahlanfechtungskla-
ge, wenn die Nichtigerklärung keinen 
Einfluss auf die Rechtsbeziehungen der 
Gesellschaft, der Aktionäre sowie der 
Mitglieder des Vorstands und des Auf-
sichtsrats mehr haben kann.

b) Die Nichtigerklärung oder Nichtigkeits-
feststellung eines Wahlbeschlusses hat 
grundsätzlich solche Auswirkungen, 
wenn die Beschlussfähigkeit oder das 
Zustandekommen eines Aufsichtsrats-
beschlusses von der Stimme eines  

Aufsichtsratsmitglieds abhängt, dessen 
Wahl nichtig ist oder für nichtig erklärt 
wird. Das Aufsichtsratsmitglied, dessen 
Wahl nichtig ist oder für nichtig erklärt 
wird, ist für die Stimmabgabe und Be-
schlussfassung wie ein Nichtmitglied zu 
behandeln.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 19. Februar 2013 – II ZR 56 / 12

AG: Zu den Rechtsfolgen eines Verstoßes 
gegen das Verbot der Einlagenrückge-
währ nach § 57 AktG (§§ 57, 62 AktG;  
§ 134 BGB)

Bei einem Verstoß gegen § 57 AktG sind 
weder das Verpflichtungs- noch das Erfül-
lungsgeschäft nichtig.
 

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 12. März 2013 – II ZR 179 / 12 

GbR / OHG / KG: Zur Beurteilung der 
Fehlerhaftigkeit eines Prospekts  
(§§ 280 Abs. 1 Satz 1, 311 Abs. 2, 705 
BGB, §§ 110, 128 HGB)

Für die Beurteilung, ob ein Prospekt unrich-
tig oder unvollständig ist (hier: Reihenfolge 
der Haftung des Gesellschaftsgrundstücks 

und der quotal haftenden Gesellschafter 
eines Immobilienfonds), ist nicht isoliert auf 
eine bestimmte Formulierung, sondern auf 
das Gesamtbild des Prospekts abzustellen, 
das er dem Anleger unter Berücksichtigung 
der von ihm zu fordernden sorgfältigen 
und eingehenden Lektüre vermittelt.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 5. März 2013 – II ZR 252 / 11 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8f5e510f4c7daea07fac541157957793&nr=63682&pos=13&anz=26
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8f5e510f4c7daea07fac541157957793&nr=63778&pos=3&anz=26
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8f5e510f4c7daea07fac541157957793&nr=63768&pos=7&anz=26
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2. Entscheidungen anderer Zivilsenate

3. Pressemitteilungen des II. Zivilsenats

Zur Insolvenzanfechtung gegenüber 
einem Gesellschafter (§§ 129 Abs. 1, 
135 Abs. 1 Nr. 2, 143 InsO)

Gewährt ein Gesellschafter seiner Gesell-
schaft fortlaufend zur Vorfinanzierung der 

von ihr abzuführenden Sozialversicherungs-
beiträge Kredite, die in der Art eines Konto -
korrentkredits jeweils vor Erhalt des Nach-
folgedarlehens mit Hilfe öffentlicher Beihil-
fen abgelöst werden, ist die Anfechtung 
wie bei einem Kontokorrentkredit auf die 

Verringerung des Schuldsaldos im Anfech-
tungszeitraum beschränkt. 

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 7. März 2013 – IX ZR 7 / 12 

GmbH: Zur rechtzeitigen fristlosen 
Kündigung eines Geschäftsführers
 

Die zweiwöchige Frist zur Erklärung der 
fristlosen Kündigung eines Geschäftsführer-
anstellungsvertrags läuft erst ab positiver 
Kenntnis des Kündigungsberechtigten  
vom Kündigungsgrund. 

Bitte klicken Sie hier für den Link zur  
Mitteilung der Pressestelle des Bundesge-
richtshofs Nr. 60 / 2013 vom 9. April 2013 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e0ff03d76cb438f252ac1d3ed75d805f&nr=63645&pos=7&anz=47
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8f5e510f4c7daea07fac541157957793&nr=63726&linked=pm&Blank=1
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CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mehr als 600 Rechtsanwälte sind in neun wichtigen 
Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Moskau und Shanghai für ihre Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der  
CMS Legal Services EEIG, einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung der unabhängigen Mitgliedssozietäten. 
CMS Legal Services EEIG erbringt keinerlei Mandantenleistung. Derartige Leistungen werden in den jeweiligen Ländern ausschließlich  
von den Mitgliedssozietäten erbracht. In bestimmten Fällen dient CMS als Marken- oder Firmenname einzelner beziehungsweise aller 
Mitgliedssozietäten oder deren Büros oder bezieht sich auf diese. CMS Legal Services EEIG und deren Mitgliedssozietäten sind rechtlich 
eigenständig und unabhängig. Zwischen ihnen besteht keine Beziehung in Form von Mutter- und Tochtergesellschaften beziehungsweise 
keine Vertreter-, Partner- oder Joint-Venture-Beziehung. Keine Angabe in diesem Dokument ist so auszulegen, dass eine solche Beziehung 
besteht. Keine Mitgliedssozietät ist dazu berechtigt, im Namen von CMS Legal Services EEIG oder einer anderen Mitgliedssozietät unmittel-
bar oder mittelbar oder in jeglicher anderer Form Verpflichtungen einzugehen.

Die Mitgliedssozietäten von CMS sind: 
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italien); 
CMS Albiñana & Suárez de Lezo (Spanien); 
CMS Bureau Francis Lefebvre S.E.L.A.F.A. (Frankreich); 
CMS Cameron McKenna LLP (Vereinigtes Königreich); 
CMS DeBacker SCRL/CVBA (Belgien); 
CMS Derks Star Busmann N.V. (Niederlande); 
CMS von Erlach Henrici AG (Schweiz); 
CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern (Deutschland);
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Österreich) und 
CMS Rui Pena, Arnaut & Associados RL (Portugal).
www.cmslegal.com

CMS-Büros und verbundene Büros: 
Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Casablanca, Dresden, 
Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt / Main, Hamburg, Kiew, Köln, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, London, Luxemburg, Lyon, Madrid, 
Mailand, Moskau, München, Paris, Peking, Prag, Rio de Janeiro, Rom, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, 
Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen. Sie erhebt  
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die in ihr enthaltenen Informationen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten  
Sie weitere Fragen bezüglich der hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren  
Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle oder an den Herausgeber. CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern,  
Sitz der Partnerschaftsgesellschaft: Berlin, Registergericht: AG Charlottenburg, PR 316 B, Liste der Partner: s. Website.

www.cms-hs.com


